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#*

#*

#*

%%L2 %%L2

%%L2%%L1

A 1.3

S 2.2

A 2.2

A 1.3

Ende Planfeststellungsabschnitt 4km 50,3+04 - km 58,0+42Bau-km 150,7+52 - Bau-km 157,0+55

Anschluss Blatt 013

´

Anschluss Blatt 015

Datenquelle: DTK5, (C)LVermA S-H 2009

Vorhabenträger:
DB Netz AG
Theodor.Heuss-Allee 7
60486 Frankfurt/ M.

Vertreter des Vorhabenträgers:
DB Netz AG
Regionalbereich Nord
I.NG-N-F
Hammerbrookstr. 44
20097 Hamburg

Bauherr:
DB Netz AG
Regionalbereich Nord
Großprojekte Nord
Lindemanallee 3
30173 Hannover

Planverfasser:
FBQ Arbeitsgemeinschaft
Planungsgruppe Umwelt
Striftstr. 12
30159 Hannover

Planzeichen Nr.: 4.4.0.LF.KP.000.009.0
Projekt-Nr.: G016124900

gez.
bearb.
gepr.

Datum Name

Hamburg,................................................................Ort, Datum, Unterschrift

Hannover, 27.04.2020................................................................Ort, Datum, Unterschrift
VorhabenABS/NBS Hamburg - Lübeck - Puttgarden (Hinterlandanbindung FBQ)

Planfeststellungsabschnitt 4
Strecke 1100 Lübeck - Puttgarden; Strecke 1103 und Strecke 1104

ÜbersichtsplanPlanart:

Planinhalt
Landschaftspflegerischer Begleitplan

Bestand unf Konflikte
"Landschaft"

Genehmigungsplanung: Unterlage für eine Entscheidung nach § 18 AEG
Index Änderungen bzw. Ergänzungen Planungsstand

Genehmigungsvermerk Eisenbahn-Bundesamt

Übersichtsskizze

Unterlage 14.2.3.3

Oldenburg i.H.

Göhl

012

014
013

PFA 5.1PFA 4

PF
A 4

PF
A 3

Maßstab:

Blattgröße:

1 : 5.000

1299 x 610 mm

Ursprungsplan:

Koordinatensystem: Gauss Krüger 4
Höhensystem: DHHN92

04/2020
04/2020
04/2020

L. Leise
L. Leise

H. Runge

0 Ausgangsverfahren: Antragsfassung 30.04.2020

Zeichenerklärung

Landschaftsbildprägende 
Elemente / Strukturen

Hecken, Knicks

Landschaftsschutzgebiete (§ 15 LNatSchG)

@ Lärm und Schadstoffimmision an
Hauptverkehrsstraße und bestehender Bahntrasse

Baumreihen, Alleen

Erholungsfunktion/ -infrastruktur

Flächen mit besonderer Bedeutung
für Erholung

Schutzgebiete und -objekte

Vorbelastungen

%, Funkmast

#* Windenergieanlagen

Freileitung

Gebiet mit besonderer Erolungseignung 
nach Landschaftsrahmenplan 2003 (angepasst)

Fernradwege:Mönchsweg, Ostseeküsten-Radweg
Regional bedeutsame Rad- und Wanderwege
     

! ! ! !

!( !( !( !( !( !(

Landschaftsbildräume

Agrarlandschaft
    Strukturarme Agrarlandschaft (A1)
    Strukturreiche Agrarlandschaft (A2)
Niederungen der Still- und Fließgewässer (N)
Siedlungen (S)
    Siedlung - städtische Siedlung oder Neubaugebiet (S1)
    Siedlung - deutlich durchgrünte städtisch geprägter 
    Siedlungsbereich (S2)
Großräumig wirkende Verkehrsinfrastruktur (V)

 Abgrenzung der Landschaftsbildräume

Bestand

Fließgewässer

Wer- und Funktionselemente besonderer
Bedeutung der Kulturlandschaft

Strukturreiche Kulturlandschaftsausschnitte
(nach Landschaftsrahmenplan 2003)

")D 
(Landesamt für Denkmalpflege Stand 24.04.2017)
eingetragenes Kulturdenkmal
gem. § 2 Abs. 2 und § 8 Abs. 1 DSchG

!(L

Bewertung
Bedeutung und Empfindlichkeit
Landschaftsbildes

A 1.1 Landschaftsbildtyp mit Teilraum-Nr.

Landschaftsbildqualität / Bedeutung
Visuelle Empfindlichkeit

Allgemein
Neubau / Änderung

Neubau Lärmschutzwand

Planung Dritter

Baustelleneinrichtungsfläche

Baustraße

Planfeststellungsgrenze

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Planungsraum Schutzgut Landschaftsbild 
und landschaftsgebundene Erholung

Rückbau

Gesamtempfindlichkeit Landschaftsbild

hoch

mittel

gering

%%SG_Nr

Beschreibung Konflikt

Kurzbezeichnung Konflikt

Konflikte
49 dB(A)-Linie (tags) als Indikator für die Verärmung 
von Erholungsflächen

Visuelle Wirkzone zur Ermittlung der 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes

Schutzgut:
L = Landschaftsbild

Zeichenerklärung

%%L3

Betriebsbedingte Beeinträchtigung der landschaftsgebundenen
Erholung durch Lärmimmissionen im Bereich von Gebieten mit besonderer 
Erholungseignung und hoher Gesamtempfindlichkeit des Landschaftsbildes
Fläche:   30,78 ha

Beeinträchtigung der landschaftsgebundenen 
Erholung durch Lärmimmissionen

49 dB(A)-Linie (tags) Prognose-Nullfall als Indikator 
für die Entlastung von Erholungsflächen

%%L1

Anlagebedingter Verlust und Überprägung von Landschaftselementen
 und -räumen innerhalb der Gleiszone
Fläche:   7,83 ha

Verlust und Überprägung von 
Landschaftsbildelementen und -räumen
innerhalb der Gleiszone

%%L2

Anlagebedingte visuelle Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
über die Trasse hinaus in der visuellen Wirkzone
Fläche:  199,12 ha

Visuelle Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes über die Trasse hinaus 
in der visuellen Wirkzone

%%L-kV-1

Anlagegedingter Verlust und Überprägung von Landschaftsbildräumen 
durch die Umverlegung der 110-kV-Leitung

Landschaftsbildveränderungen durch 
Überformung

(gesamter Eingriffsbereich der Umverlegung der 110-kV-Leitung)

EPLASS Schriftfeld
Text-Box
08.05.2020

EPLASS Schriftfeld
Text-Box
Bernd Homfeldt


